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Hochwasserschutzwurde
immerökologischer

Schwyz Bauingenieur Christian Bommer ist Vorsteher des kantonalen Amts fürWasserbau. AmDienstagabend referierte er
über die Entwicklung desHochwasserschutzes seit 150 Jahren – und zeigte auf, wie sich dieser in Zukunft verändernwird.

Patrick Kenel

Der Vortrag fand im Rahmen eines Zy-
klus statt. Bommer schloss an die The-
matikdesReferats vom12.März an,wel-
ches die Überschwemmungskatastro-
phe vom September 1868 behandelte.
In der Folge wurden harte Uferverbau-
ungen sowieBeton- undHolzsperrener-
richtet, um das Wasser schnell abflies-
sen zu lassen.

AuchdieEreignissevon1987blieben
nicht folgenlos:Das 1968gestarteteGe-
wässerschutzgesetz (GSchG)wurde1991
andieWasserschutzgesetzgebungange-
passt.Nungabes zusätzlicheAbflusskor-
ridore für extremeNiederschläge, harte
Verbauungen allein genügten nicht
mehr.DieSiedlungsstrukturwurdemög-
lichst angepasst, wenn Gefahren droh-
ten.DazuentwickeltenalleKantoneNa-
turgefahrenkarten.

IntegralerAnsatzersetzteharte
VerbauungenundEinengung

Erstmals kamen damals ökologische
Ausgleichsmassnahmen für den Hoch-
wasserschutz in die Gesetzgebung. Mit
Vergleichsbildern zeigte Bommer auf,
was sich diesbezüglich in einzelnen
SchwyzerFliessgewässernveränderthat.

Die früheren Betonsperren in der durch
Steinen fliessenden Steineraa bildeten
Fischhindernisse. Siewurdenmittlerwei-
le durch Steinblöcke ersetzt, welche den
gleichen Bremseffekt aufs Hochwasser
haben. Im Einsiedler Steinbach musste

dieharteSohlenverbauung imBetonwei-
chen.Nungibt es dort Stufenbeckenmit
massiven Steinen auf einer Kiessohle.
«Fische haben die Möglichkeit, von
einem Becken zum nächsten aufzustei-
gen», erklärte der Bauingenieur. Dieser

Schutzmechanismusseibereitsdurchein
Hochwasser getestet und danach unter
Mithilfe der ETH stabilisiert worden,
führte Bommerweiter aus.

Auch in Zukunft werde sich der
Hochwasserschutz verändern. Dazu

trägt eine Revision des GSchG aus dem
Jahr 2011 bei. Nun soll jeweils, womög-
lich, ein Gewässerraum am Flussufer
ausgeschiedenwerden.DamitderFluss-
lauf revitalisiert werden kann, dürfte
etwa dieMinster bei Unteriberg bedeu-
tend breiter werden. Der Flächenver-
brauchnimmtzu,Landeigentümermüs-
senFlächenabtreten.Auchandere Inte-
ressenwürden zu einemSpannungsfeld
beitragen, weshalb die Umsetzung von
Hochwasserschutzprojekten oft Jahre
dauern könne. «Die Menschen verges-
sen Hochwasserereignisse teils schnel-
ler, alsGesetzeangepasst undBaumass-
nahmen ergriffen werden können»,
meinte Bommer.

Künftig müsse ausserdem berück-
sichtigt werden, dass der Klimawandel
neben Trockenperioden auch zu inten-
siven Niederschlägen und dadurch zu
einergeringerenVersickerung imBoden
führt.

NachdenAusführungenüberFliess-
gewässer stellte einVortragsbesucher ei-
nige kritische Fragen zumHochwasser-
schutz am Lauerzersee. Bommer ant-
wortete, dass momentan noch die
Umweltverträglichkeitsprüfung für eine
möglicheSeeregulierung laufe.DerEnt-
scheid darüber werde 2020 erwartet.
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Vorwürfemüssen untersuchtwerden
Kanton Die Staatsanwaltschaftmuss den Streit unterMiteigentümern und der Liegenschaftsverwaltung einerWohnresidenz

untersuchen, sagt das Bundesgericht.

ZwischenMiteigentümerneinerWohnre-
sidenz im Kanton Schwyz hat sich ein
Streit entfacht,dernunauchdasBundes-
gericht inLausannebeschäftigt hat. Eine
Hauseigentümerinsteht imClincheiner-
seitsmit anderen Eigentümern der Resi-
denz. Andererseits hat die Hauseigentü-
merin auch gegenüber der Firma, die die
Liegenschaftsverwaltung betreibt,
schwerwiegendeVorwürfe erhoben.

ImSeptember2017 zeigtedieEigen-
tümerin die Verantwortlichen der mit
der Liegenschaftsverwaltung betrauten
Firma wegen verschiedener Delikte an:

Ungetreue Geschäftsbesorgung, «Ver-
mögensveruntreuung», Verleumdung
und Urkundenfälschung waren die von
der Eigentümerin angezeigten Punkte.

Beschwerdenur
teilweisegutgeheissen

Die Staatsanwaltschaft nahm die ange-
strebte Strafuntersuchung allerdings
nicht an die Hand, weshalb die Angele-
genheit ansKantonsgerichtweitergezo-
gen wurde. Das Kantonsgericht wies
aber die Beschwerde der Eigentümerin
ab. Die Rechte der Beschwerdeführerin

als einzelnesMitgliedderGemeinschaft
könnten nur durch alle Mitglieder ge-
meinsamgeltend gemacht werden.

DieHausbesitzerin zogdieSachevor
das Bundesgericht und verlangte, die
Staatsanwaltschaft müsse eine Straf-
untersuchung durchführen. Die höchs-
ten Richter in Lausanne hiessen die Be-
schwerde nun teilweise gut und fordern
dieVorinstanzauf, nochmals zuüberprü-
fen, obdasVerfahrenwegenderVorwür-
fe der ungetreuenGeschäftsbesorgung,
Veruntreuung und Urkundenfälschung
zu Recht nicht an die Hand genommen

worden ist. EntgegenderAuffassungder
Vorinstanz liege jedenfalls keine Ge-
samthandschaft vor.Geschädigtenrech-
tekönntennichtblossdurchalleBerech-
tigtengemeinsamwahrgenommenwer-
den.«Vielmehrhat jederMiteigentümer
für seinen Anteil die Rechte und Pflich-
ten eines Eigentümers», schreibt das
Bundesgericht. Es komme dabei nicht
auf die Unterscheidung zwischen Indi-
vidualrecht aneinerQuoteundGesamt-
recht derGemeinschaft an.GegenDrit-
te erhobene Rechtsbehelfe könnten
selbst dann erhobenwerden, wenn sich

andere Miteigentümer mit der Störung
durchdiese ausdrücklich einverstanden
erklärt habenoderdagegennicht einge-
schritten sind. Jeder Miteigentümer sei
berechtigt, imRahmendes Strafverfah-
rens als Privatkläger selbstständig vor-
zugehen.

Geschützt hat das Bundesgericht
hingegendenEntscheiddesKantonsge-
richts zurNichtanhandnahmebezüglich
der erhobenen Vorwürfe der Drohung,
Nötigung undVerleumdung.

Ruggero Vercellone

GenossameSchwyzhat einenneuenPräsidenten
Schwyz ZweiGenossenräte derGenossame Schwyz haben ihr Amt abgegeben. BrunoHorat

wurde zumneuenGenossenpräsidenten gewählt, Klaus Appert-Heinzer ist neuer Säckelmeister.

FürdenbisherigenPräsidentenDominik
Reichmuth und Säckelmeister Robert
Kündig war es die letzte Genossenge-
meinde, in der sie als Ratsmitglieder tä-
tig waren. Für zwölf Jahre war Dominik
Reichmuth imGenossenrat und Robert
Kündig für acht Jahre. Als neuer Präsi-
dent wurde für zwei Jahre Bruno Horat
gewählt. Er ist seit zehn Jahren im Ge-
nossenrat und amtete bisher als Vize-
und Baupräsident.

FürdasAmtdesSäckelmeisterswur-
de von Robert Kündig Genossenrat
KlausAppert-Heinzer vorgeschlagen.Er
war seit 2013Rechnungsprüferundwur-
de 2018 in denGenossenrat gewählt.

ZweineueMitglieder
imGenossenrat

NebstderNeubesetzungderbeidenÄm-
ter wurden von den Anwesenden Kle-
menz Betschart-Bürgler und Othmar
Schelbert-Gwerder in den Genossenrat
gewählt. Klemenz Betschart-Bürgler ist

Netzelektrikermeister und arbeitet als
Leiter Installationen Infrastruktur bei
der Elektrizitätswerke SchwyzAG.Oth-
marSchelbert ist gelernterLandwirt und
bewirtschaftet eineneigenenHof inAuf-
iberg.ErbekleidetdiverseNebenämter,
wie Präsident im Alpwirtschaftlichen
Verein des Kantons Schwyz, Pistenpat-
rouilleur A+B im Skigebiet Stoos und
arbeitet tatkräftig bei der Stoos-Muota-
thal Tourismus GmbH sowie weiteren
Tourismusprojektenmit.

JahresrechnungundVoranschlag
wurdengenehmigt

Die Jahresrechnung2018unddieVorla-
ge des Voranschlages 2019 wurden von
derGenossengemeinde ohneWortmel-
dungen angenommen. Bruno Horat er-
läuterte zum Schluss die Beweggründe,
welche zur Sanierung des Hüenermatt-
hauses anderSalachstrasse in Ibachund
dessen Einstufung als ein denkmalge-
schütztesObjekt führten. (pd/sb)

Die abtretenden und neu gewähltenMitglieder desGenossenrates: Klaus AppertHeinzer (von links), Robert KündigSchönbächler,
Bruno Horat, Dominik ReichmuthWiget, Othmar SchelbertGwerder und Klemenz BetschartBürgler. Bild: PD


